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Am 12. Dezember ist Hochzeit
BERLIN (dpa). Der frühere SPD-Vorsit-
zende Franz Müntefering (69) will am
12. Dezember seine Lebensgefährtin
Michelle Schumann (29) heiraten. Für
Müntefering ist es die dritte Hochzeit.

Keine Legitimität des UN-Tribunals
DEN HAAG (APA). Der Expräsident der bos-
nischen Republika Srpska, Radovan Karadzic
(64), stellt die Legitimität des UN-Tribunals
für Kriegsverbrechen in Exjugoslawien infra-
ge, vor dem er sich zu verantworten hat.

Zwei Attentate auf „Newski Express“ überlebt
MOSKAU (dpa). Die Russin Natalia Nowikowa (35) hat zum zwei-
ten Mal einen Terroranschlag auf den Luxuszug „Newski Express“
von Moskau nach St. Petersburg überlebt. Sie wurde schwer ver-
letzt in eine Klinik gebracht. Die Geschäftsfrau hat bereits beim
ersten Anschlag 2007 im Zug gesessen und wurde leicht verletzt.

Chance für Minderheiten: Lissabon-Vertrag
EUROPÄISCHE UNION: Wirksamste Methode zur Belebung der Sprachpolitik wären die Empfehlungen des Michl-Ebner-Berichtes

VON JAN DIEDRICHSEN*. ..................................................

BRÜSSEL. Acht Jahre politi-
schen Tauziehens, Rückschlä-
ge und Enttäuschungen inbe-
griffen, haben ein vorläufiges
Ende gefunden. Heute, am
1. Dezember, tritt der Vertrag
von Lissabon in Kraft. Auch
hat EU-Kommissionspräsi-
dent Barroso seine 26 Kom-
missionsmitglieder vorge-
stellt.

Für Europas Minderheiten, die
nach Schätzungen der EU rund
45 Millionen Menschen in den
27 EU-Staaten ausmachen, ist
der Prozess mit vielen Hoffnun-
gen und Enttäuschungen ver-
bunden gewesen. Für viele Min-
derheiten Europas liegt in der
EU eine Perspektive über die en-
gen Grenzen des Nationalstaa-
tes hinaus. So hat der größte
Dachverband der europäischen
Minderheiten – die FUEV (Föde-
ralistische Union Europäischer
Volksgruppen) – sich immer
wieder für einen europäischen
Minderheitenschutz eingesetzt
und die Verantwortung für die
Förderungen der autochthonen
Minderheiten angemahnt.

„Die Werte, auf die sich die
Union gründet, sind die
Achtung der
Menschenwürde, Freiheit,
Demokratie, Gleichheit,
Rechtsstaatlichkeit und die
Wahrung der
Menschenrechte,
einschließlich der Rechte
der Personen, die
Minderheiten angehören.“

Artikel 2 des EU-Vertrages

Wichtig ist in diesem Zusam-
menhang auch der Artikel 3
(Ziele der EU), Abschnitt 3: „Sie
(die EU) wahrt den Reichtum ih-
rer kulturellen und sprachlichen
Vielfalt und sorgt für den Schutz
und die Entwicklung des kultu-
rellen Erbes Europas.“
Es ist noch ungewiss, welche
Auswirkungen der Vertag von
Lissabon auf die Situation der

Minderheiten in der EU haben
wird.
Bevor wir einen Blick auf die
neue EU-Kommission werfen,
die den Vertrag als Grundlage ih-
rer Arbeit hat – ein Blick zurück:
Die Fragen der europäischen
Minderheiten wurden in der
Kommission „Barroso I“ (2004–
09) regelmäßig mit der Begrün-
dung ausgeklammert, man habe
kein Mandat sich damit zu be-
schäftigen – das sei allein Aufga-
be der Mitgliedsstaaten. Nur in
den Fragen der Regional- und
Minderheitensprachen (RML´s)
habe man einen kleinen Gestal-
tungsspielraum.

Mit viel Spannung wurde da-
her der neue EU-Kommissar für
Mehrsprachigkeit, Leonard Or-
ban, bei Amtsantritt begrüßt, in
dessen Aufgabenbereich die
Minderheitensprachen fielen.
Doch sein Ressort galt schnell
als von Barroso geschaffene
Notlösung, um allen EU-Mit-
gliedern einen Kommissars-Pos-
ten zuweisen zu können. Folge-
richtig wurde der EU-Kommis-
sar für „Multilingualismus“ nur
ein kurzes Intermezzo.

Die Aufgabenbereiche wan-
dern nun ins Ressort Bildung,
Kultur, Mehrsprachigkeit und
Jugend zurück. Leiten wird die-
ses die EU-Kommissarin aus Zy-
pern, Androulla Vassiliou.

Es ist nunmehr an der Zeit
umzudenken, bzw. auf das Euro-
päische Parlament zurückzu-
greifen

Sprachbelebung mittels
Ebner-Bericht

Die effektivste Methode, um
die Sprachpolitik der EU zu be-
leben, wäre es, die Empfehlun-
gen der so genannte Ebner-Be-
richt (nach dem Südtiroler EU-
Abgeordneten Michl Ebner be-
nannt) aus der Schublade zu ho-
len und die dort ausgearbeiteten
Vorschläge umzusetzen.
Die Resolution – die eine Euro-
päische Agentur für Sprachen-
vielfalt und Sprachenlernen, ein
Programm für Sprachenvielfalt
und eine eigene Haushalts-Linie
für Sprachenvielfalt vorsieht –
wurde bereits 2003 von über

Zweidrittel des Parlaments gut-
geheißen; nur die EU-Kommis-
sion wollte es anders. Jetzt be-
stünde die Möglichkeit diesen
Fehler zu beheben.

Barroso hat indas das große
Innenressort aufgeteilt und der
EU-Kommissarin, Viviane Re-
ding, einer erfahrenen EU-Poli-
tikern aus Luxemburg, das Res-
sort Justiz-, Grund- und Bürger-
rechte zugeteilt. Es wird sich

nun herausstellen, wie stark sie
den autochthonen Minderhei-
ten eine Stimme verschaffen
will. Schlimmstenfalls landet der
Minderheitenbereich dort, wo er
nach den Verhandlungen über
den Aufgabenbereich der viel
beachteten Europäischen
Grundrechteagentur landete:
Die europäischen Minderheiten
wurden erst gar nicht als Aufga-
benbereich in der neuen Agen-

tur aufgenommen (bis auf die
Frage der Sinti- und Roma).
Viviane Reding würde gut daran
tun, gemeinsam mit den zivilge-
sellschaftlichen Vertretern der
Minderheiten und den Abgeord-
neten des Parlaments zu überle-
gen, wie ein europäischer Min-
derheitenschutz und eine För-
derung der Minderheiten in der
EU aussehen könnte.
Interessant werden in diesem

Zusammenhang, die für Anfang
Jänner geplanten Anhörungen
der neuen EU-Kommissare im
Parlament ausfallen, das der EU-
Kommission Barroso II seinen
Segen erteilen muss.

Anhörungen im Parlament
Anfang Jänner

Es ist davon auszugehen, dass
sich dort vor allem die Abgeord-
neten der Intergruppe für natio-
nale Minderheiten mit Fragen
an die Kommissarinnen And-
roulla Vassiliou und Viviane Re-
ding zu Wort melden werden.
Unter erfolgreicher und enga-
gierter Leitung von Csaba Tabaj-
di (PSE), Ungarn, hat die Inter-
gruppe in der vergangenen Le-
gislatur an Profil gewonnen. Un-
ter anderem hat er gemeinsam
mit der FUEV das Europäische
Dialogforum, ein formalisiertes
Gremium zwischen Minderhei-
ten und dem Europäischen Par-
lament ins Leben gerufen.
Die designierte neue Vorsitzen-
de der Intergruppe, Kinga Gál
(EVP), ebenfalls Ungarn, hat sich
bereits in den Verhandlungen
um die Europäische Grundrech-
teagentur für die Minderheiten
eingesetzt und gilt als Pragmati-
kerin. Aber auch die neuen EU-
Abgeordneten, wie der Südtiro-
ler Herbert Dorfmann (EVP),
Carl Haglund (ALDE), der Ver-
treter der schwedisch-sprachi-
gen Finnenoder die aus Schles-
wig-Holstein kommende Ulrike
Rodust (PSE) haben angekün-
digt, im Bereich der europäi-
schen Minderheitenfragen Ak-
zente zu setzen und könnten
dies passend bei der Befragung
der beiden neuen EU-Kommis-
sare unter Beweis stellen.
Die EU hat mit einem neuen
Vertrag als Grundlage und einer
neuen Kommission sowie mit
einem engagierten Parlament
die Möglichkeit, in den kom-
menden fünf Jahren Entschei-
dendes für die europäischen
Minderheiten zu leisten.

*Jan Diedrichsen istLeiter des
Sekretariats der deutschen
Volksgruppe in Kopenhagen
und Direktor der FUEV.

SWIFT
BRÜSSEL (APA/dpa). Über das
belgische Unternehmen SWIFT
(Society for Worldwide Inter-
bank Financial Telecommuni-
cation) werden rund 90 Prozent
des internationalen Zahlungs-
verkehrs abgewickelt.

Zahlungsverkehrs-
Dienstleister

Das Unternehmen vernetzt
rund 8000 Banken und Finanz-
dienstleister in 206 Staaten der
Erde. Bisher liefen Überweisun-
gen zwischen den EU-Staaten
und Drittländern über ein Re-
chenzentrum in den Niederlan-
den und wurden in einem zwei-
ten Rechenzentrum in den USA
„gespiegelt“ (kopiert). Dort grif-
fen US-Sicherheitsbehörden auf
die Daten zu.
Über die Überweisungsdaten
sollen die Terrorbekämpfer in
den vergangenen Jahren Terror-
organisation in Großbritannien
und Deutschland auf die Spur

gekommen sein. Nachdem
SWIFT entschieden hat, die eu-
ropäischen Finanzdaten nicht
mehr in den USA zu speichern,
sondern in der Schweiz zu
„spiegeln“, suchten die EU und
die USA eine Möglichkeit, den
US-Fahndern weiter Zugang zu
den Daten zu ermöglichen. Die
US-Behörden haben ihre euro-
päischen Partner stets unver-
züglich über verdächtige Konto-
bewegungen informiert.
Beim SWIFT-Abkommen geht
es nicht um Überweisungen in-
nerhalb der EU. Die USA haben
laut EU-Diplomaten in dem
jetzt diskutierten Abkommen
zugesichert, nur bei begründe-
ten Verdachtsfällen Überwei-
sungsvorgänge genauer zu prü-
fen. Das weiträumige „Abfi-
schen“ von Daten sei verboten.
Zudem sollen Europäer Aus-
kunft über eine mögliche Be-
obachtung von Konten und eine
Klagemöglichkeit garantiert be-
kommen.

STICHWORTJa zu Fahndung mit Bankdaten
SWIFT-ABKOMMEN: EU-Innenminister ebnen den Weg für Datenaustausch mit den USA

BRÜSSEL (APA/dpa). Die EU-
Innenminister hat grünes Licht
für das umstrittene Abkommen
mit den USA zum Austausch von
Bankdaten gegeben. Damit kön-
nen US-Fahnder auch künftig
auf die Bankdaten europäischer
Kunden zugreifen.

Die Vereinbarung wurde mit
den Enthaltungen Deutsch-
lands, Österreichs, Ungarns und
Griechenlands angenommen.
Gegenstimmen gab es nicht.
Das Übergangsabkommen wird
eine Laufzeit von neun Monaten
statt der geplanten zwölf Mona-
te haben. Die EU-Staaten setz-
ten sich mit dem Beschluss über
die Bedenken von Datenschüt-
zern und Europa-Parlamenta-
riern hinweg.

Das Abkommen schafft eine
Rechtsgrundlage dafür, dass US-
Terrorismusfahnder auch in Zu-
kunft auf Zahlungsdaten des
belgischen Bankdienstleisters
SWIFT zugreifen können. Die

US-Behörden werten diese In-
formationen bereits seit 2002
aus, um Extremisten und deren

Finanzierungsquellen aufzu-
spüren. Der Datenschutz war
bisher nur ansatzweise geregelt.

Das neue Abkommen wurde
notwendig, weil SWIFT zum Jah-
resende den Server mit europäi-
schen Zahlungstransfers aus
den USA in die Niederlande ver-
lagert. Die US-Fahnder hätten
ohne neue Vereinbarung keinen
Zugriff mehr auf die Daten.

Umstritten ist, ob der Daten-
schutz ausreichend gesichert ist.
So bemängelten die deutschen
Banken und Sparkassen, dass
betroffene Bankkunden sich
nicht ausreichend vor uner-
wünschtem Auskundschaften
schützen können. Auch sei die
Einsichtnahme nicht klar auf
SWIFT begrenzt, und die Daten
könnten an Drittstaaten ohne
mit Europa vergleichbarem Da-
tenschutzstandard weitergege-
ben werden. Diplomaten zufol-
ge ist beim Abkommen jedoch
die Datenweitergabe an Dritt-
staaten ausgeschlossen. Auch
sei keine Rasterfahndung von
Überweisungsdaten möglich.

EU-Kommissionspräsident Jose Manuel Barroso geriet wegen der Weiter-
gabe europäischer Daten an die USA unter Beschuss. APA/epa


